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der Verordnung vom 9. Juli 2013 (Gv. NRW. S. 455) geän
dert worden 1st, wIrd nach dem Wort "nach" die Angabe 
,,§ 21 Absatz 2a," emgefügt. 

Artikel 2 

DIese Verordnung tntt am Tag nach der Verkündung m 
Kraft. 

Düsseldorf, den 1. Juli 2014 

7111 

DIe LandesregIerung 
N ordrhem-Westfalen 

DIe Mimsterpräsldentm 

Hannelore K r a f t 

Der Mimster 
für Inneres und Kommunales 

Ralf J ä ger 

- Gv. NRW. 2014 S. 378 

Gesetz zur Änderung 
des Ausführungsgesetzes zum Sprengstoffgesetz 

Vom 4. Juli 2014 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hIermIt verkündet WIrd: 

Gesetz zur Änderung 
des Ausführungsgesetzes zum Sprengstoffgesetz 

Artikel 1 

In § 2 des Ausführungsgesetzes zum Sprengstoffgesetz 
vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 863) werden die 
Wörter "und am 31. Dezember 2014 außer Kraft" gestn
chen. 

Artikel 2 

DIeses Gesetz tntt am Tag nach derVerkündung m Kraft. 

Düsseldorf, den 4. Juli 2014 

(L. S.) 

764 

DIe LandesregIerung 
N ordrhem-Westfalen 

DIe Mimsterpräsldentm 

Hannelore K r a f t 

Der Mimster 
für ArbeIt, IntegratIOn und SozIales 

Guntram S c h n eId e r 

- Gv. NRW. 2014 S. 379 

Gesetz 
über die LBS Westdeutsche Landesbausparkasse 

(LBSG) 
Vom 4. Juli 2014 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hIermIt verkündet WIrd: 

Gesetz 
über die LBS Westdeutsche Landesbausparkasse (LBSG) 

§ 1 
Rechtsform, Sitz, Siegel 

(1) DIe LBS Westdeutsche Landesbausparkasse 1st eme 
rechtsfähIge Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie führt 
den Namen "LBS Westdeutsche Landesbausparkasse" 

(2) DIe LBS Westdeutsche Landesbausparkasse hat 
ihren Sitz m Münster. 

(3) DIe LBS Westdeutsche Landesbausparkasse führt em 
DIenstslegel. Das DIenstslegel trägt m der Inschnft den 
N amen der Anstalt. 

(4) DIe LBS Westdeutsche Landesbausparkasse 1st mIt 
emem StammkapItal ausgestattet, dessen Höhe und Auf
teilung SIch aus der Satzung ergibt. 

§2 
Satzung 

(1) DIe Rechtsverhältmsse der LBS Westdeutsche Lan
desb~~sparkasse werden durch Satzung geregelt. Erlass 
und Anderungen der Satzung obliegen der Trägerver
sammlung. 

(2) Erlass und Änderungen der Satzung bedürfen der 
ZustImmung der AufsIchtsbehörde. Sie smd kosten
pflichtIg 1m Mimstenalblatt für das Land Nordrhem
Westfalen zu veröffentlichen. 

§3 
Aufgaben, Beteiligungen 

(1) DIe LBS Westdeutsche Landesbausparkasse pflegt 
das Bausparen und fördert den Wohnungsbau. Sie be
treibt die nach Maßgabe der für Bausparkassen gelten
den rechtlichen Vorschnften zulässIgen Geschäfte. 

(2) DIe LBS Westdeutsche Landesbausparkasse kann 
SIch 1m Rahmen ihrer Aufgaben und nach Maßgabe der 
für Bausparkassen geltenden rechtlichen Vorschnften an 
anderen Unternehmen beteiligen. 

(3) DIe LBS Westdeutsche Landesbausparkasse kann JU
nstIsche Personen des öffentlichen Rechts als Träger 
unter Beteiligung am StammkapItal - auch länderüber
greIfend - aufnehmen. Sie kann Vermögensemlagen stil
ler Gesellschafter aufnehmen. Als stille Gesellschafter 
smd die Träger der LBS Westdeutsche Landesbauspar
kasse und KreditmstItute m der Rechtsform emer Juns
tIschen Person des öffentlichen Rechts zugelassen. 

§4 

Trägerschaft 

(1) Träger der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse 
smd 

1. der RhemIsche Sparkassen- und Giroverband und 

2. der Westfälisch-LlppIsche Sparkassen- und Girover-
band, 

sofern SIch aus der Satzung mcht anderes ergibt. 

(2) Jeder Träger kann seme Trägerschaft an der LBS 
Westdeutsche Landesbausparkasse mIt ZustImmung der 
übngen Träger ganz oder teilweIse auf eme oder mehrere 
Juns~Ische Personen des öffentlichen Rechts übertragen. 
DIe Ubertragung der Trägerschaft erfolgt durch emen öf
fentlich-rechtlichen Vertrag zWIschen dem oder den 
übertragenden Trägern und dem oder den neuen Trägern. 
In dem Vertrag 1St msbesonqere die Höhe des Wertaus
gleIchs, der ZeItpunkt des Ubergangs der Trägerschaft 
und 1m Falle mehrerer Erwerber die Höhe der Beteili
gung am StammkapItal zu regeln. Der Vertrag bedarf der 
GenehmIgung der AufsIchtsbehörde. DIe Genehm~gung 
1St zu erteilen, wenn der oder die Erwerber zur Uber
nahme der Trägerschaft berechtIgt smd und der Vertrag 
mIt den Vorschnften dieses Gesetzes m Einklang steht. 
Genehmlgungserfordermsse nach anderen Gesetzesvor
schnften bleiben unberührt. DIe AufsIchtsbehörde gibt 
den ZeItpunkt des Übergangs der Trägerschaft 1m Ge
setz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhem
Westfalen bekannt. 

(3) DIe Träger unterstützen die LBS Westdeutsche Lan
desbausparkasse bel der Erfüllung ihrer Aufgaben mIt 
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der Maßgabe, dass em Anspruch der LBS Westdeutsche 
Landesbausparkasse gegen die Träger oder eme sonstIge 
Verpflichtung der Träger, der LBS Westdeutsche Landes
bausparkasse Mittel zur Verfügung zu stellen, mcht be
steht. 

§5 
Haftung 

(1) DIe LBS Westdeutsche Landesbausparkasse haftet 
für ihre VerbmdlichkeIten mIt ihrem gesamten Vermögen. 
DIe Haftung der Träger 1st auf den satzungsmäßigen Ka
pItalanteil beschränkt. 

(2) DIe Träger der LBS Westdeutsche Landesbauspar
kasse am 18. Juli 2005 haften für die Erfüllung sämtli
cher zu diesem ZeItpunkt bestehenden VerbmdlichkeIten 
der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse. Für solche 
VerbmdlichkeIten, die bIS zum 18. Juli 2001 verembart 
waren, gilt dies zeitlich unbegrenzt; für danach bIS zum 
18. Juli 2005 verembarte VerbmdlichkeIten nur, wenn 
deren LaufzeIt mcht über den 31. Dezember 2015 hm
ausgeht. DIe Träger werden ihren Verpflichtungen aus der 
Gewährträgerhaftung gegenüber den GläubIgern der bIS 
zum 18. Juli 2005 verembarten VerbmdlichkeIten umge
hend nachkommen, sobald SIe bel deren FälligkeIt ord
nungsgemäß und schnftlich festgestellt haben, dass die 
GläubIger dieser VerbmdlichkeIten aus dem Vermögen 
der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse mcht befne
digt werden können. Verpflichtungen der LBS Westdeut
sche Landesbausparkasse auf Grund eIgener Gewährträ
gerhaftung oder vergleIchbarer Haftungszusage smd 
verembart und fällig 1m Sinne der Sätze 1 bIS 3 m dem 
gleIchen ZeItpunkt WIe die durch eme solche Haftung 
gesIcherte VerbmdlichkeIt. Mehrere Gewährträger haften 
als Gesamtschuldner, 1m Innenverhältms entsprechend 
ihren Anteilen am StammkapItal der LBS Westdeutsche 
Landesba usparkasse. 

(3) Unbeschadet der Haftung gemäß Absatz 2 haften die 
am 18. Juli 2001 vorhandenen Gewährträger der West
deutschen Landesbank Girozentrale für die bIS zu die
sem ZeItpunkt verembarten VerbmdlichkeIten der LBS 
Westdeutsche Landesbausparkasse unbeschränkt. Ver
bmdlichkeIten der LBS Westdeutsche Landesbauspar
kasse smd dieJemgen, die gemäß BescheId des FinanzmI
mstenums des Landes Nordrhem-Westfalen vom 1. 
August 2002 der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse 
zugeordnet wurden. DIe Haftung nach Satz 1 tntt nur 
em, soweIt die GläubIger aus dem Vermögen der LBS 
Westdeutsche Landesbausparkasse mcht befnedigt wer
den und die Träger nach Absatz 2 mcht leIsten. 

(4) Für die Erfüllung der bIS zum 1. August 2002 be
gründeten VerbmdlichkeIten der Westdeutschen Landes
bank Girozentrale haften die Westdeutsche Landesbank 
Girozentrale und die LBS Westdeutsche Landesbauspar
kasse als Gesamtschuldner. DerJemge Rechtsträger, dem 
eme VerbmdlichkeIt durch den BescheId gemäß Absatz 3 
Satz 2 mcht zugeordnet 1St, haftet für diese Verbmdlich
keIt nur, wenn SIe vor dem Ablauf des 31. Dezember 2006 
fällig 1St und daraus Ansprüche gegen ihn genchtlich 
geltend gemacht smd. Bel öffentlich-rechtlichen Verbmd
lichkeIten genügt zur Geltendmachung der Erlass emes 
Verwaltungsakts. Im Innenverhältms haftet derJemge 
Rechtsträger, dem die VerbmdlichkeIt zugewIesen 1St. 
WeItergehende Ansprüche von GläubIgern und Sonder
rechtsmhabern auf Grund der Abspaltung der LBS 
Westdeutsche Landesbausparkasse zum 1. August 2002 
smd ausgeschlossen. 

§6 
Organe 

(1) Organe der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse 
smd der Vorstand, der Verwaltungsrat und die Trägerver
sammlung. 

(2) DIe Zusammensetzung der Organe und ihre Befug
msse regelt die Satzung. 

(3) DerVerwaltungsrat besteht zu emem Dnttel aus Ver
tretern der BeschäftIgten der LBS Westdeutsche Landes
bausparkasse. Für die Wahl smd das Landespersonalver
tretungsgesetz vom 3. Dezember 1974 (Gv. NRW. S. 1514) 
und die Wahlordnung zum Landespersonalvertretungs-

gesetz vom 20. MaI 1986 (Gv. NRW. S. 485) m den Jeweils 
geltenden Fassungen entsprechend anzuwenden. 

§7 
Verschmelzung 

(1) DIe LBS Westdeutsche Landesbausparkasse kann als 
übernehmender Rechtsträger mIt emer anderen JunstI
schen Person des öffentlichen Rechts oder des Pnvat
rechts als übertragender Rechtsträger - auch länderü
bergreifend - emen Verschmelzungsvertrag schließen, 
durch den der übertragende Rechtsträger sem Vermögen 
als Ganzes unter Auflösung ohne AbWIcklung und unter 
Eintntt von Gesamtrechtsnachfolge auf die LBS West
deutsche Landesbausparkasse gegen Gewährung emer 
GegenleIstung überträgt. DIe ParteIen können als Ge
genleIstung auch die Zahlung emes Wertausgleichs an 
die oder emen der unmIttelbaren oder mIttelbaren An
teilsmhaber des übertragenden Rechtsträgers vorsehen 
oder auf die Gewährung emer GegenleIstung verzIchten. 
Im Falle emer Verschmelzung nach Satz 1 kann der 
Name der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse 1m 
GebIet des übertragenden Rechtsträgers durch emen re
gIOnalen Zusatz ergänzt werden. 

(2) Bel emer Verschmelzung nach Absatz 1 smd beste
hende Rechte der GläubIger des übertragenden Rechts
trägers zu wahren; die Haftung gemäß § 5 Absatz 2 bIS 4 
bleibt unberührt. Nähere EinzelheIten der Verschmel
zung, msbesondere zu Voraussetzungen, Verfahren und 
Rechtsfolgen SOWIe zu ParteIen und Inhalt des Ver
schmelzungsvertrages, können m der Satzung der LBS 
Westdeutsche Landesbausparkasse oder emerVerschmel
zungssatzung der LBS Westdeutsche Landesbauspar
kasse geregelt werden; dabeI kann bestImmt werden, 
dass die Erstellung emer Schlussbilanz, emes Verschmel
zungsbenchts SOWIe eme Prüfung der Verschmelzung nur 
erforderlich 1St, wenn die ParteIen dies verembaren. § 2 
Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 gilt entsprechend. 

(3) Der Abschluss des Verschmelzungsvertrages bedarf 
der ZustImmung der Träger und der Anteilsmhaber der 
beteiligten Rechtsträger SOWIe der GenehmIgung der 
AufsIchtsbehörde. Verschmelzungen werden mIt Be
kanntmachung der GenehmIgung der AufsIchtsbehörde 
1m Mimstenalblatt für das Land Nordrhem-Westfalen 
WIrksam, wenn mcht die ParteIen 1m Verschmelzungsver
trag emen anderen ZeItpunkt verembaren. DIe Auf
sIchtsbehörde gibt die Verschmelzung und den ZeIt
punkt, zu dem die Verschmelzung WIrksam WIrd, 1m 
Mimstenalblatt für das Land Nordrhem-Westfalen be
kannt. Soll die Verschmelzung wIrtschaftlich und steuer
lich auf emen ZeItpunkt zurückwIrken, der vor dem 
Wirksamwerden der Verschmelzung liegt, so 1St dem An
trag auf GenehmIgung bel der AufsIchtsbehörde eme Bi
lanz des übertragenden Rechtsträgers (Schlussbilanz) 
beIzufügen, die auf emen höchstens acht Monate vor der 
Antragstellung liegenden StIchtag aufgestellt worden 
1St; m diesem Falle gilt § 2 des Umwandlungssteuerge
setzes vom 7. Dezember 2006 (BGBL I S. 2782,2791), zu
letzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 26. Jum 
2013 (BGBL I S. 1809), entsprechend mIt der Maßgabe, 
qass der StIchtag der Schlussbilanz dem steuerlichen 
UbertragungsstIchtag entspncht. 

(4) DIe Verschmelzung 1St m das für den übertragenden 
Rechtsträger und die LBS Westdeutsche Landesbauspar
kasse Jeweils zuständige HandelsregIster emzutragen. 

(5) Verschmelzungen nach Absatz 1 smd Verschmelzun
gen 1m Sinne des Umwandlungsgesetzes vom 28. Okto
ber 1994 (BGBL I S. 3210; 1995 I S. 428), zuletzt geän
dert durch Artikel 2 Absatz 48 des Gesetzes vom 22. 
Dezember 2011 (BGBL I S.3044). SoweIt dieses Gesetz 
oder eme Satzung nach Absatz 2 mcht etwas Anderes 
bestImmen, smd auf die Verschmelzungen die Vorschnf
ten des ZweIten Buches des Umwandlungsgesetzes ent
sprechend anzuwenden. 

§8 
Ausgliederung 

(1) DIe Träger können mIt ZustImmung der AufsIchtsbe
hörde (§ 9) beschließen, aus der LBS Westdeutsche Lan
desbausparkasse das Bauspargeschäft unter Eintntt von 
Gesamtrechtsnachfolge durch Spaltungs- und Übernah-
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mevertrag ganz oder zum Teil auf eme bestehende oder 
dadurch gegründete Anstalt des öffentlichen Rechts m 
der Trägerschaft der LBS Westdeutsche Landesbauspar
kasse auszugliedern. Im Falle der Ausgliederung auf eme 
dadurch gegründete Anstalt wIrd die LBS Westdeutsche 
Landesbausparkasse Träger der Anstalt und Inhaber des 
StammkapItals. DIe Anstalt hat emen Vorstand, dem die 
Geschäftsführung obliegt, und emen Verwaltungsrat. 
WeItere EinzelheIten über die Aufgaben, Befugmsse, Ver
tretung und Rechtsverhältmsse der Anstalt SOWIe über 
die Zusammensetzung, Aufgaben und Befugmsse ihrer 
GremIen werden m emem von der LBS Westdeutsche 
Landesbausparkasse zu erlassenden Statut bestImmt, so
weIt dieses Gesetz keme Regelung tnfft. In dem Statut 
kann vorgesehen werden, dass die Anstalt entsprechend 
der BestImmungen m § 7 an Verschmelzungen teilneh
men kann. § 9 Absatz 1 und 2 gilt für die Anstalt ent
sprechend. 

(2) Der Beschluss über die Ausgliederung nach Absatz 1 
bedarf der ZustImmung aller Träger. Nähere EinzelheI
ten der Ausgliederung nach Absatz 1, msbesondere zu 
Voraussetzungen, Verfahren und Rechtsf9.lgen SOWIe zu 
ParteIen und Inhalt des Spaltungs- und Ubernahmever
trages, können m der Satzung der LBS Westdeutsche 
Landesbausparkasse oder emer Ausgliederungssatzung 
der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse geregelt 
werden; § 2 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und § 7 Absatz 2 
Satz 2 zweIter Halbsatz SOWle § 7 Absatz 3 Sätze 2 bIS 3 
und Absatz 4 gelten entsprechend. Soll die Ausgliede
rung auf emen ZeItpunkt zurückwIrken, der vor ihrem 
Wirksamwerden liegt, so 1St dem Antrag auf GenehmI
gung bel der AufsIchtsbehörde eme Bilanz der LBS 
Westdeutsche Landesbausparkasse (Schlussbilanz) bel
zufügen, die auf emen höchstens acht Monate vor der 
Antragstellung liegenden StIchtag aufgestellt worden 1St. 
Ausgliederungen nach Absatz 1 smd Ausgliederungen 1m 
Sinne des Umwandlungsgesetzes. SoweIt dieses Gesetz 
oder eme Satzung nach Satz 2 mcht etwas Anderes be
stImmen, smd auf die Ausgliederung die Vorschnften des 
Dntten Buches des Umwandlungsgesetzes entsprechend 
anzuwenden. 

(3) Im Falle emer Ausgliederung des Bauspargeschäfts 
nach Absatz 1 ändert sIch der Anstaltszweck der LBS 
Westdeutsche Landesbausparkasse. Sie übt die sIch aus 
der Beteiligung an der Anstalt ergebenden Rechte aus 
und erbrmgt selbst oder durch Unternehmen, an denen 
SIe beteiligt 1St, DIenstleIstungen, die unmIttelbar oder 
mIttelb.9.r das Bauspargeschäft unterstützen. Ihre Firma 
1St m UberemstImmung mIt den geltenden Vorschnften 
durch Satzungsänderung anzupassen. 

§ 9 
Aufsicht 

(1) DIe staatliche AufsIcht über die LBS Westdeutsche 
Landesbausparkasse führt das Finanzmmlstenum des 
Landes Nordrhem-Westfalen. Dle AufsIcht erstreckt sIch 
darauf, dass die TätIgkeIt der LBS Westdeutsche Landes
bausparkasse 1m Einklang mIt Recht und Gesetz steht. 

(2) DIe AufsIchtsbehörde kann sIch JederzeIt über die 
AngelegenheIten der LBS Westdeutsche Landesbauspar
kasse unternchten, msbesondere sämtliche Geschäfts
und Verwaltungsvorgänge nachprüfen SOWIe Benchte 
und Akten anfordern. HierbeI kann SIe sIch Gutachten 
externer Dntter bedienen; die Kosten hIerfür smd von 
der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse zu erstatten. 
Im Rahmen ihrer Befugmsse kann die AufsIchtsbehörde 
auch an den Sitzungen des Verwaltungsrates und semer 
Ausschüsse teilnehmen. 

(3) DIe AufsIchtsbehörde kann verlangen, dass die Or
gane der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse zur Be
handlung emer bestImmten AngelegenheIt emberufen 
werden. Sie kann Beschlüsse und Anordnungen der Or
gane der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, die das 
geltende Recht verletzen, aufheben und verlangen, dass 
Maßnahmen, die auf Grund derartIger Beschlüsse oder 
Anordnungen getroffen worden smd, rückgängIg ge
macht werden. 

(4) Erfüllt die LBS Westdeutsche Landesbausparkasse 
die ihr gesetzlich obliegenden Pflichten mcht oder 
kommt SIe dem Verlangen der AufsIchtsbehörde nach 

Absatz 2 Satz 1 mcht nach, so kann die AufsIchtsbe
hörde die LBS Westdeutsche Landesbausparkasse an
weIsen, mnerhalb emer angemessenen Fnst das Erfor
derliche zu veranlassen. Kommt die LBS Westdeutsche 
Landesbausparkasse der AnweIsung mcht mnerhalb der 
ihr gesetzten FrIst nach, so kann die AufsIchtsbehörde an 
Stelle der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse das 
Erforderliche anordnen und auf deren Kosten selbst 
durchführen oder durch eme Beauftragte oder emen Be
auftragten durchführen lassen. 

§ 10 
Übergangsvorschriften 

(1) DIe m der Westdeutsche Landesbank Girozentrale 
am 1. August 2002 bestehenden Dlenstverembarungen 
gelten m der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse bIS 
zum Inkrafttreten neuer Dlenstverembarungen, die die 
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse mIt den zustän
digen Personalräten abschließt, fort. Gekündigte Dlenst
verembarungen, die m der Westdeutschen Landesbank 
Girozentrale am 1. August 2002 NachwIrkung entfalten, 
gelten m der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse als 
gekündigte Dlenstverembarung nach Maßgabe der Be
stImmungen des Landespersonalvertretungsgesetzes fort. 

(2) Alle Rechtshandlungen, die aus Anlass der m § 1 des 
Gesetzes über die LBS Westdeutsche Landesbauspar
kasse vom 2. Juli 2002 (Gv. NRW. S. 284), zuletzt geän
dert durch Artikel 102 des Gesetzes vom 5. April 2005 
(Gv. NRW. S. 351), geregelten Maßnahmen erforderlich 
werden, smd gebührenfreI. Das gilt auch für Beurkun
dungs- und BeglaubIgungsgebühren. 

§ 11 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

DIeses Gesetz tntt am Tag nach derVerkündung m Kraft. 
GlelchzeltIg trItt das Gesetz über die LBS Westdeutsche 
Landesbausparkasse vom 2. Juli 2002 (Gv. NRW. S. 284) 
außer Kraft. 

Düsseldorf, den 4. Juli 2014 

(L. S.) 

21260 

DIe LandesregIerung 
N ordrhem-Westfalen 

DIe Mimsterpräsldentm 

Hannelore K r a f t 

Der FinanzmImster 

Dr. N orbert Wal t e r - Bor J ans 

Der Mimster 
für Inneres und Kommunales 

Ralf J ä ger 

Gv. NRW. 2014 S. 379 

Gesetz über die Zulassung von Zentren und über 
die Einrichtung der Ethikkommission für Präim

plantationsdiagnostik in N ordrhein-Westfalen 
(Präimplantationsdiagnostikgesetz Nordrhein

Westfalen - PIDG NRW) 
Vom 4. Juli 2014 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hIermit verkündet wlrd: 

Gesetz über die Zulassung von Zentren und über die 
Einrichtung der Ethikkommission für Präimplantations

diagnostik in Nordrhein -Westfalen (Präimplantations
diagnostikgesetz Nordrhein-Westfalen - PIDG NRW) 


	Nordrhein-Westfalen Gesetz- und Verordnungsblatt, Jahr: 14, Nr.: 20

